
OAS —>■ Organisation der Ameri
kanischen Staaten

OAU —> Organisation der Afri
kanischen Einheit

Oberstes Gericht der DDR: höch
stes Organ der -> Rechtsprechung 
in der DDR. Es leitet die Recht
sprechung auf der Grundlage 
der Verfassung, der Gesetze u. a. 
Rechtsvorschriften und sichert 
die einheitliche Rechtsanwen
dung durch alle —>- Gerichte (Ver
fassung der DDR, Art. 93). Es 
erläßt dazu Richtlinien und Be
schlüsse, die für alle Gerichte 
verbindlich sind. Es entscheidet 
über Proteste, Berufungen und 
Kassationsanträge in Straf-, Zi
vil-, Familien- und Arbeitsrechts
sachen sowie Patentangelegen
heiten. In Strafsachen von über
ragender gesellschaftlicher Be
deutung ist es in erster Instanz 
zuständig. Der Präsident, die 
Vizepräsidenten und Richter des
O. G. sowie die vom Bundes
vorstand des FDGB vorgeschla
genen Schöffen des Senats für 
Arbeitsrechtssachen des O. G. 
werden auf Vorschlag des Staats
rates von der Volkskammer für 
vier Jahre gewählt. Das O. G. ist 
der Volkskammer und zwischen 
ihren Tagungen dem Staatsrat 
rechenschaftspflichtig, der die 
ständige Aufsicht über die Ver
fassungsmäßigkeit und Gesetz
lichkeit der Tätigkeit des O. G. 
ausübt (Verfassung der DDR, 
Art. 74). Bei Beschwerden gegen 
Leitungsentscheidungen des O. G. 
kann der Staatsrat diese auf- 
heben. Leitungsorgane des O. G. 
sind das Plenum, das Präsidium 
und die Kollegien, bei denen 
Senate bestehen. Die Rechtspre
chung des O. G. wird durch das

Präsidium und die Senate ausge
übt.

Objekt: der vom Subjekt un
abhängige Gegenstand der 
menschlichen Erkenntnis und 
Praxis. Erkenntnis-O. sind die 
mannigfaltigen Erscheinungen, 
Entwicklungsformen und -Pro
dukte der -* Materie, die im 
Bewußtsein widergespiegelt wer
den. —>- objektive Realität

objektive Realität: die materielle 
Welt, die unabhängig und außer
halb vom menschlichen Bewußt
sein existiert und in diesem 
widergespiegelt wird. Der Be
griff o. R. wird als Synonym für 
die Begriffe —>- Materie, mate
rielle Welt und objektive Wirk
lichkeit benutzt.

Objektivismus: von den bürger
lichen Ideologen verkündetes 
und gefordertes methodisches 
Prinzip, demzufolge Vorausset
zung jeder wissenschaftlichen 
Analyse und Beurteilung gesell
schaftlicher Erscheinungen welt
anschauliche und ideologische 
Neutralität, Nicht-Parteilichkeit 
sein müsse, da Wissenschaftlich
keit und —> Parteilichkeit mitein
ander unvereinbar seien. In 
Wirklichkeit ist jede Analyse 
und Beurteilung gesellschaftlicher 
Erscheinungen in einer in Klas
sen gespaltenen Gesellschaft 
klassenbedingt (—> Ideologie, —> 
gesellschattliches Bewußtsein), 
und ihre Wissenschaftlichkeit 
oder Unwissenschaftlichkeit wird 
nicht durch ihre Abhängigkeit 
von Klasseninteressen, sondern 
vom historischen Charakter die
ser Klasseninteressen bestimmt. 
Deshalb ist eine wissenschaftliche 
Gesellschaftsanalyse auf der


